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Gesetz über Energiestatistik (EnStatG) vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2867) in Verbindung mit dem Gesetz über die 
Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geän-
dert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322).  
Erhoben werden die Tatbestände zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 EnStatG.�
 
 
�������������
Meldepflichtig sind Stromerzeugungsanlagen (Kraftwerke) der allgemeinen Versorgung, die in Rheinland-Pfalz ihren 
Sitz haben und im Allgemeinen eine Engpassleistung von 1 MW und mehr ausweisen.  
 
Nicht dazu zählt die Stromerzeugung der Industriekraftwerke für den Eigenbedarf und die Kleinanlagen von sonstigen 
Betreibern. 
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� Die Engpassleistung einer Erzeugungseinheit jeweils am 3. Mittwoch des Berichtsmonats ist 
diejenige Dauerleistung, die unter Normalbedingungen erreichbar ist. Sie ist durch den leistungsschwächsten Anlageteil 
(Engpass) begrenzt, wird durch Messungen ermittelt und auf Normalbedingungen umgerechnet. Bei einer 
längerfristigen Veränderung (z. B. Änderungen an Einzelaggregaten, Alterseinflüsse) ist die Engpassleistung 
entsprechend den neuen Verhältnissen zu bestimmen. Kurzfristig nicht einsatzfähige Anlagenteile mindern die 
Engpassleistung nicht.  
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��In einer bestimmten Zeitspanne erzeugte elektrische Arbeit. Diese ergibt sich als Produkt aus 
Leistung und Zeit. Zur Erläuterung zwei Beispiele: Ein 150-MW-Kraftwerk erzeugt bei voller Leistung während eines 
zehnstündigen Betriebs 1500 MWh; eine Glühbirne von 100 Watt (0,1 kW) verbraucht während eines zehnstündigen 
Betriebs 1 kWh. 
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�	
: Bruttoerzeugung vermindert um den Kraftwerkseigen- und Pumpstromverbrauch. 
 
����� �����Das� ist eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Energieumwandlung elektrische Energie zu erzeugen. 
Nach Art der Energieumwandlung im Kraftwerk unterscheidet man z. B. Wasser-, Wind-,  Solar-, Brennstoffzellen- oder 
Wärmekraftwerke (einschl. Geothermie). Bei Wärmekraftwerken (einschl. BHKW) wird nach fossiler, nuklearer und 
erneuerbarer Brennstoffbasis und schließlich nach den einzelnen Brennstoffen, z. B. Steinkohle, Braunkohle, Heizöl, 
Gas, Uran/Thorium oder brennbare Abfälle differenziert. 

Ein Kraftwerk kann aus mehreren Erzeugungseinheiten bestehen, z. B. Kraftwerksblock, Sammelschienen-Kraftwerk, 
GuD-Anlage, Maschinensatz eines Wasserkraftwerks, Brennstoffzellenstapel, Solarmodul. Für Erzeugungseinheiten mit 
einer Engpassleistung kleiner 1 MW können die Angaben zusammengefasst werden. 
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��: Energieträger sind Güter , aus denen Energie freigesetzt werden kann. Primärenergieträger stehen 
direkt in der Natur zur Verfügung, wie z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle oder die potenzielle Energie der Wasserkraft und des 
Windes. Sekundärenergieträger, wie Briketts, Koks oder Elektrizität, entstehen aus Energieumwandlungsprozessen. 
 
����� ������
�	"�������� Elektrische Arbeit, die in den Neben- und Hilfsanlagen verbraucht wird, einschließlich der 
Verluste der Maschinentransformatoren. 
 
#��������"��������� Elektrische Arbeit, die in einem Pumpspeicher-Wasserkraftwerk zur Förderung des 
Speicherwassers aus dem Unterbecken in das Oberbecken verbraucht wird, einschließlich des Eigenverbrauchs beim 
Pumpbetrieb. 
 
����� !��������
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��Ist die von einem Heizkraftwerk an ein Netz oder einen Produktionsprozess abgegebene und 
gemessene Wärme. Sie setzt sich zusammen aus der Enthalpie des Vorlaufes abzüglich der Enthalpien des 
Rücklaufes und des Zusatzwassers. Damit wird indirekt die über die Antriebsenergie der Fernwärme-Umwälzpumpen 
zugeführte Energie miterfasst. 
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